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1. Teilnahmeberechtigung 

 

1.1. Teilnahmeberechtigt sind Reiter, welche die österreichische Staatsbürgerschaft und 

eine für das Austragungsjahr gültige Lizenz besitzen sowie Stammmitglied eines 

ländlichen Vereines in NÖ sind. 

1.2. Alle Warmblutpferde, die im Pferderegister des OEPS eingetragen sind sowie alle 

Haflinger (H-Kopfnummer) und Ponys (P-Kopfnummer).  

1.3. Die Meisterschaftspferde dürfen von anderen Personen nur am langen Zügel geritten 

werden. Die Teilnahmebeschränkungen von Pferden laut ÖTO § 55 Abs.1.13. 

(Verlassen des Turniergeländes) kommt nicht zur Anwendung. 

1.4. Reiter/Pferdepaare, die bis zu den Meisterschaften bereits in Klasse CCI** gestartet 

sind, sind nicht teilnahmeberechtigt.  

 

2. Mannschaften & Wertung 

 

2.1. Die Mannschaft besteht aus mindestens 3 und höchstens 4 Reitern und ebenso 

vielen Pferden, wobei mindestens ein österreichisches Pferd (A-, ÖP- oder H- 

Kopfnummer) an den Start gebracht werden muss.  

2.2. Jeder Reiter darf mit unterschiedlichen Pferden auch in mehreren Mannschaften 

starten. 

2.3. Gewertet werden Teilnehmer in den Klassen VH90, V90, VH95, V100 sowie V105 

(Umrechnungskoeffizient). Der Umrechnungskoeffizient wird je nach Unterschied der 

Schwierigkeitsgrade der Klassen vom Turnierbeauftragten im Einverständnis mit 

dem Geländebauchef direkt am Turnier festgelegt und vor Beginn der Prüfungen bei 

der Meldestelle ausgehängt. 

2.4. Gewertet werden die drei besten nach den Umrechnungskoeffizienten gewichteten 

Ergebnisse (Notensumme) jeder Mannschaft. 

2.5. Als NÖ Ländlicher Meister Vielseitigkeit Mannschaft gilt jene Mannschaft, welche das 

beste Ergebnis (geringste Punktesumme) aufzuweisen hat. 

2.6. Sollte der Meisterschaftsbewerb wegen Schlechtwetters abgebrochen werden 

müssen, ist ein gültiges Endergebnis nur nach kompletter Durchführung des 

Teilbewerbes „Gelände“ möglich. 

2.7. Die Meisterschaften werden nur durchgeführt, wenn mind. 2 Mannschaften an den 

Start des ersten Teilbewerbes der Vielseitigkeitsprüfung gehen. 
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3. Ehrenpreise 

 

3.1. Die NÖ Ländlichen Meister Vielseitigkeit Mannschaft erhalten 

Meisterschaftsschärpen. 

3.2. Die jeweils drei erstplatzierten Mannschaften erhalten Meisterschaftsmedaillen. 

3.3. Abwesenheit bei der Siegerehrung wird als Verzicht auf den Titel/Platzierung 

gewertet und die nachfolgende Platzierung wird nachgereiht. 


